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Änderungsmöglichkeiten eines Steuerbescheides  

durch das Finanzamt wegen Bekanntwerdens  

neuer Tatsachen 

 

Ein großer Teil der Änderungen von Steuerbescheiden beruht 
auf der Anwendung des § 173 AO. In dieser Vorschrift sind Re-
gelungen enthalten, die dem Finanzamt die Möglichkeit geben, 
Steuerbescheide dann zu ändern, wenn neue Tatsachen oder 
Beweismittel nachträglich auftauchen, die dem Finanzamt vor-

her nicht bekannt waren und die zu einer Änderung des bisheri-
gen Steuerbescheides führen können. Es muss sich immer um 
Tatsachen bzw. Beweismittel handeln, nicht etwa um neue 
Rechtsauffassungen, die das Finanzamt jetzt berücksichtigen 
will, z. B. wegen eines neuen Erlasses des Bundesfinanzministe-
riums oder eines Finanzgerichtsurteils - selbst des Bundesver-
fassungsgerichts oder des Europäischen Gerichtshofs. 

Die neue Tatsache kann als Änderungsgrund sowohl für eine 
höhere als auch für eine niedrigere Steuer als im bisherigen Be-

scheid dienen.  

Bei einer Änderung der Steuer zu Gunsten des Steuerpflichtigen 
darf diesen aber kein grobes Verschulden an der nachträglichen 
Kenntnisnahme des Finanzamtes treffen. Ein grobes Verschul-
den liegt z. B. nicht vor, wenn die Nichtangabe auf der Un-
kenntnis eines Laien von Steuerminderungstatbeständen be-
ruht. Nimmt jemand aber beispielsweise eine betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit auf, die steuerliche Fragen mit sich bringt, 
die über seine Kenntnisse hinausgehen, muss er sich mit den 
damit verbundenen Antworten vertraut machen.  
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Wenn er dabei erkennt, dass er selbst nicht in der Lage ist, die 
Steuererklärungen richtig abzugeben, muss er fachliche Hilfe 
beiziehen, um dem Vorwurf des groben Verschuldens zu entge-
hen. 

Ein Hindernis bei der Anwendung der Vorschrift für das Finanz-
amt zu Ungunsten des Steuerpflichtigen besteht allerdings auch 
darin, dass der Grundsatz von Treu und Glauben nicht verletzt 
werden darf. Dieser Grundsatz kommt zur Anwendung, wenn 
das Finanzamt die später bekannt gewordene Tatsache bei ord-

nungsgemäßer Erfüllung seiner Aufklärungspflicht bereits vor 
Erlass des ursprünglichen Bescheides gekannt hätte. Wenn es 
also eine Mitteilung einer anderen Stelle - z. B. eines anderen 
Finanzamtes oder einer Bank - nicht beachtet hat, kann es kei-
ne Änderung nach § 173 AO vornehmen. 
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